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2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler  

Trägerschaft und die Inanspruchnahme von  
Verpflegungsangeboten der Stadt Ellrich 

 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.  Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), der §§ 
2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. 
S. 396), des § 90 des  Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. -2022), zuletzt geändert durch Art. 4 
Abs. 6 des Gesetzes vom 12. Februar 2021 (BGBl. I S. 226), der §§ 21 Abs. 1, 29, 30 und 30 b des 
Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten Buch 
Sozialgesetzbuch (Thüringer Kindergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 276), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 125,126) sowie des § 10 der 
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Ellrich vom 01. Januar 2021, 
zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 15. April 2021 hat der Stadtrat der Stadt Ellrich 
in seiner Sitzung vom XX.XX.2021 die folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
 
Dem § 6 – Fälligkeit und Zahlung der Verpflegungsgebühren – wird folgender Abs. 4 hinzugefügt: 
 
(4) Abweichend von Abs. 2 werden im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 bei 
Schließungen der Kindertageseinrichtungen, die durch oder aufgrund von landesrechtlichen Vorgaben 
angeordnet wurden, keine Verpflegungsgebühren erhoben für Kinder, die keine oder an weniger als 
sechs Tagen pro Kalendermonat eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Diese Regelung 
gilt nur für Kalendermonate, in denen die Einrichtungen an mehr als 15 Kalendertagen geschlossen 
sind. Wurden während des jeweiligen Kalendermonats für Kinder, die keine oder an weniger als sechs 
Tagen eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, Verpflegungsgebühren erhoben, sind diese 
jeweils innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der nach Satz 1 angeordneten Schließungen der 
Kindertageseinrichtungen zu verrechnen oder zu erstatten. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von 
Verpflegungsangeboten der Stadt Ellrich tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Stadt Ellrich, den XX. XX. 2021 
 
         - Siegel - 
Henry Pasenow 
Bürgermeister 


